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Witamy
Vítejte

Benvenuti

Willkommen

Hoş geldiniz

добро́ пожа́ловать

καλώς ήρθατε
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Thành Tâm Ðón Chào

Bienvenidos

Bienvenue
Mirë se vini

Dobrodošli  
Bine aţi venit

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb

Windelbonus im
Landkreis Günzburg

Finanzielle Unterstützung bei 
der Entsorgung von Windeln 
für Kinder bis 2 Jahren



Finanzielle Unterstützung bei 
der Entsorgung von Windeln 
für Kleinkinder

Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb des Land-
kreises Günzburg gewährt auf Antrag eine fi-
nanzielle Unterstützung zu den Kosten für die 
Entsorgung von Windeln bei Kleinkindern bis 
zu zwei Jahren. Die Höhe der Unterstützung be-
trägt im Jahr 60,00 EUR.

Unterstützungsberechtigt sind Kinder bis zur 
Vollendung des 2. Lebensjahres mit Haupt-
wohnsitz im Landkreis Günzburg zum Zeitpunkt 
der Antragstellung. Antragsberechtigt sind der 
oder die gesetzlichen Vertreter des Kleinkindes, 
in dessen Haushalt sich das unterstützungs-
berechtigte Kind aufhält. Mit dem Antrag ist 
eine Kopie der Geburtsurkunde vorzulegen. Bei 
mehreren unterstützungsberechtigten Kindern 
ist für jedes Kind ein eigener Antrag zu stellen. 
Die Auszahlung des Unterstützungsbetrages 
erfolgt nach der schriftlichen Antragsgenehmi-
gung.

Der Betrag für das 2. Lebensjahr wird im Ge-
burtstagsmonat des Kindes überwiesen.

Bei einem Umzug außerhalb des Landkreises 
Günzburg innerhalb des ersten Bewilligungs-
jahres erlischt der Anspruch für das Folgejahr. 
Ein Umzug ist dem Kreisabfallwirtschaftsbe-
trieb mitzuteilen.

Familienfreundlicher Landkreis 
Günzburg

Die Antragsunterlagen sind auf der Internet-
seite des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes unter 
kaw.landkreis-guenzburg.de veröffentlicht. Es 
besteht die Möglichkeit der Online-Bearbeitung. 
Darüber hinaus liegen die Formulare auch in al-
len Rathäusern im Kreisgebiet aus.


